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Änderung des Tagegeldes (Diäten) und der Er-

stattung für die Benutzung von Kraftfahrzeugen 

bei Dienstreisen ab dem 1. September 2022 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Familie 

der Slowakischen Republik hat Verordnungen ver-

öffentlicht, mit denen die Höhe des Tagegeldes und 

der Erstattung für die Benutzung von Kraftfahrzeu-

gen bei Dienstreisen ab dem 1. September2022 ge-

ändert wird. 

Die Beträge der Tagegelder für Inlandsdienst-

reisen werden ab dem 1. September 2022 wie 

folgt geändert: 

Dauer der In-

landsdienstreise 

(in Stunden) 

Tagegeld 

 (in EUR) 

5 - 12 6,40 

12 - 18 9,60 

mehr als 18 14,50 

Im Zusammenhang mit dieser Änderung wird 

der obligatorische Mindestwert des Essensgut-

scheins, der einem Arbeitnehmer pro Schicht 

geleistet wird, erhöht auf 4,80 EUR und der 

steuerlich optimale Maximalwert auf 6,40 EUR. 

 
 

Der Mindestbeitrag des Arbeitgebers beträgt 

55%, wenn der Arbeitgeber Essensgutscheine o-

der einen finanziellen Beitrag für Verpflegung 

leistet. Ab 1. September 2022 liegt der Mindest-

beitrag bei 2,64 EUR und der steuerlich absetz-

bare Maximalbeitrag bei 3,52 EUR. 

 

Ab dem 1. September 2022 erhöht die Verord-

nung auch die Beträge der Erstattung für die 

Benutzung von Straßenkraftfahrzeugen für 

Dienstreisen für jeweils 1 km Fahrtstrecke: 

 

 0,063 EUR für Einspurkraftwagen und Drei-

räder, 

 0,227 EUR für Personenkraftfahrzeuge. 

   Ivana Kováčová 

   Personalverrechnungsabteilung 

   T: + 421 2 544 14 660 

   E-Mail: ivana.kovacova@auditor.eu 

 

 

 

 

   E: ivana.kovacova@auditor.eu 

Slowakei

August 2022

http://www.auditor.eu/

